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Zu den mit Schreiben vom 10. April 2001, GZ 23.1009/8-V/14/01. zur Stellungnahme 

übermittelten Entwurf eines Finanzmarktaufsichtsgesetzes, nimmt das Amt der Kärntner 

Landesregierung wie folgt Stellung: 

Mit der vorliegenden Regelung soll eine Finanzmarktaufsichtsbehörde als Anstalt des öffent­

lichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet werden. Nach der vorge­

schlagenen Organisationsstruktur soll der Vorstand aus zwei Mitgliedern (bestellt durch den 

Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung), einem Aufsichtsrat (sechs 

Mitglieder, bestellt vom Bundesminister für Finanzen) und einem Beirat bestehen. Die 

Aufgabe des Beirates ist, den Vorstand der Finanzmarktaufsicht über generelle Fragen der 

Finanzmarktaufsicht zu beraten, wobei der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundes­

Arbeiterkammer und der Rektorenkonferenz das Recht eingeräumt wird, je zwei Mitglieder 

bzw. zwei Ersatzmitglieder vorzuschlagen. Insgesamt soll der Beirat aus acht Mitgliedern 

bestehen. 

Wesentlich am Entwurf ist, dass damit eine organisatorisch unabhängige Finanzmarktauf­

sichtsbehörde geschaffen wird, in der die derzeit aufgesplitterte Finanzaufsicht vereinigt 

wird. Dies betriffl auch die derzeit nach dem Sparkassengesetz dem Landeshauptmann 

zukommende Sparkassenaufsicht. Mit dem Abgehen von der Zweistufigkeit der Sparkassen­

aufsicht (Landeshauptmann. Bundesminister für Finanzen) soll auch die Bestellung der 
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Staatskommissäre und deren Stellvertreter in Hinkunft dem Bundesminister für Finanzen 

übertragen werden. Dem landeshauptmann soll aber weiterhin ein Mitwirkungs- und Vor­

schlagsrecht bei der Bestellung von StaatskommissärenlStelivertretem jenes Bundeslandes, 

wo die Sparkassen ihren Sitz haben zukommen, wobei jene Sparkassen ausgenommen 

werden, die eine bestimmte Größenordnung (wie bisher 7 Mrd. Euro-Bilanzsumme) 

übersteigen. Auch die Abberufung soll vom Bundesminister für Finanzen vorgenommen 

werden können, was bisher (nach Maßgabe bestimmter Voraussetzungen) dem 

Landeshauptmann vorbehalten war. Durch das Vorschlagsrecht des Landeshauptmannes 

soll an dem bis dato "bewährten Prinzip der BesteHung von über regionale Besonderheiten 

informierten Beamten- oder Vertragsbediensteten" festgehaHen werden. 

Nach der derzeit geltenden Regelung hat der StaatskommissärlStellvertreter dem Landes­

hauptmann bzw. dem Bundesminister für Finanzen mindestens einmal jährlich einen 

schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit und über von ihm wahrgenommene Bean­

standungen zu übermitteln. Über einen von ihm erhobenen Einspruch hat der 

Staatskommissär (Stenvertreter) dem Bundesminister für Finanzen und dem Landeshaupt­

mann unverzüglich zu berichten. 

Diese Berichtspflicht an den landeshauptmann entfällt nach dem gegenständlichen Entwurf 

auf Grund der Verlagerung der Sparkassenaufsicht zur Finanzmarktaufsicht. Es stellt sich 

die Frage, eine (jährliche) Berichterstattung durch die Finanzmarktaufsicht an den landes­

hauptmann hinsichtlich jener Institute vorzusehen, die von Staatskommissären beaufsichtigt 

werden, die auf Vorschlag des Landeshauptmannes bestellt werden. Dies wäre auch aus 

regionalpolitischen Gesichtspunkten zu befürworten. Eine Berichterstattung könnte aus dar­

gelegten Überlegungen auf sämUiche Kreditinstitute des Bundeslandes erweitert werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

FdRdA 

~;UI1V' 

Klagenfurt, 16. Mai 2001 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Dr. Glamschnig 
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